Urschrift

Vereinssatzung

Forderclub FC Emmering (FFCE)

§1
Name, Sitz und Geschéftsjahr

Der Verein fithrt den Namen Férderclub FC Emmering und soll in das Vereinsregister einge-
tragen werden. Nach Eintragung fithrt er den Zusatz ,e.V.“. Der Verein hat seinen Sitz in
82275 Emmering. Das Geschéftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§2
Zweckbestimmung

(1) Der Verein verfolgt ausschlieflich und unmittelbar gemeinniitzige Zwecke in Sinne
des Abschnitts ,,Steuerbegiinstigte Zwecke* der Abgabenordnung.

(2) Der Zweck des Vereins und der Satzung ist die Forderung des Sports, d.h. die Forde-
rung sportlicher Ubungen, Leistungen und des FuBballsports im FC Emmering e.V.

(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere dueh Spenden Dritter, nattirlich-
er und juristischer Personen, duch die Beitrage und Spenden der Mitglieder sowie
durch eigene Veranstaltungen und Auftritte.

(4) Der Verein ist selbstlos tétig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke. Die Mittel des Vereins diirfen nur fiir die satzungsmiBigen Zweeke ver-
wendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben die dem Zweck des Vereins fremd sind,
oder durch unverhéltnisméfig hohe Vergiitungen, die den Gemeinniitzigkeitsvor-
schriften widersprechen begiinstigt werden.

§3
Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede natiirliche volljahrige Person werden. Uber den schriftli -
chen Antrag entscheidet der Vorstand. Er ist nicht verpflichtet, etwaige Ablehnungs
griinde bekanntzugeben. Die Ablehnung der Aufnahme durch den Vorstand ist nicht an
fechtbar. Die Mitgliedschaft beginnt mit der Aufnahme durch den Vorstand.



{2 ) Die Mitgliedschaft kann durch schriftliche Erklérung an den Vorstand unter Einhaltung
einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende gekiindigt werden. Ein Mitglied kann aus dem
Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober Weise gegen die Interes
sen des Vereins-verstoBt. Uber den Ausschlul3 beschlieSt der Vorstand. Gegen die Ent
scheidung des Vorstands kann das Mitglied Einspruch zur Mitgliederversammlung erhe
ben. Diese entscheidet mit 3/4 der abgegebenen Stimmen.

(3) Mit Beendigung der Mitgliedschaft erloschen alle Rechte und Pflichten.

§4
(1) Alle Mitglieder haben Jahresbeitrige zu leisten.

(2) Der Jahresbeitrag ist mit Beginn der Mitgliedschaft bzw zum Jahresbeginn spatestens am
15. Februar jeden Jahres fallig.

(3) Der Jahresbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt.

§5
Vereinsorgane
. Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.
§ 6
Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem
Schatzmeister und dem Schrififiihrer. Er wird auf die Dauer von drei Jahren gewihit.

(2) Der Verein wird gerichtlich und auflergerichtlich durch zwei Mitglieder der Vorstandes,
darunter der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende, vertreten. '

(3) Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt durch die Mitgliederversammlung.

(4 ) Scheidet ein gewihltes Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so ist der
Vorstand befugt, bis zur Beendigung der Amtsdauer einen Nachfolger einzusetzen.



§7

Zusténdigkeit des Vorstands

Der Vorstand ist fiir alle Angelegenheiten des Vereins zustindig, soweit sie micht durch die
Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat vor allem folgende Aufgaben:

1. Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammiung

2. Ausfiihrung der Beschliisse der Mitgliederversammhing

3. BeschluBfassung tiber Aufnahme, Streichung und Ausschluf3 von Mitgliedern

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

§8
BeschluBfassung des Vorstands

Der Vorstand ist beschluf3fahig wenn alle Vorstandsmitglieder eingeladen und minde
stens zwei Mitglieder anwesend sind.

Der Vorstand beschlie3t mit einfacher Mehrheit der erschienen Mitglieder. Bei Stim
mengleichheit ist der Antrag abgelehnt.

§9
" Mitgliederversammlung

Mindestens einmal im Jahr muf} eine Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom
Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich einberufen. Dabet ist
die vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen.

Der Vorstand kann jederzeit eine aulerordentliche Mitgliederversammlung einberufen.
Diese muf3 einberufen werden, wenn das Interesse der Vereins es erfordert oder wenn
die Einberufung von 1/3 der Mitglieder unter Angabe des Zwecks und der Griinde vom
Vorstand verlangt wird.

Antrage von Mitgliedern zur Tagesordnung sind spétestens eine Woche vor der Ver
sammlung beim 1. Vorsitzenden schriftlich mit kurzer Begriindung einzureichen.

Jede ordnungsgemiB einberufene ordentliche oder auBBerordentliche Mitgliederversamm
lung ist beschluBfahig und entscheidet mit einfacher Mehrheit der erschienenen Mitglie
der.

Zur Anderung der Satzung ist eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen

erforderlich. Die Art der Abstimmung muB schriftlich durchgefiihrt werden, wenn 1/3
der erschienen Mitglieder dies beantragen.

Siehe Anlage 2 zum Schreiben vom 02.05.1999 - Jahreshauptversammlung

89 der Satzung erhdlt einen Absatz 6: ... Niederschrift...
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Siehe Anlage 2 zum Schreiben vom 02.05.1999 - Jahreshauptversammlung



§9 der Satzung erhält einen Absatz 6:  ... Niederschrift...


§10
Auflosung des Vereins
(1) Bei Auflosung des Vereins oder bet Wegfall seines bisherigen Zweckes fillt das Ver-
mégen des Vereins an den FC Emmering . V. Postfach 1175, 82273 Emmering oder an

dessen Rechtsnachfolger, der es ummttetbarund ausschlieBlich zur F orderuno sportlicher
Ubungen und Leistungen des FuBballsports zu Verwenden hat.

€2) Der 1. Vorsitzende hat die Auflosung des Vereins im Vereinsregister des zustindigen
Amtsgerichts anzumelden.

§11
Satzung

Redaktionelle Anderungen dieser Satzung kann der Vorstand ohne Mitgliederversammlung
vornehmen, er hat hierzu das Einverstdndnis der Grundungsversammlung erhalten.

Die vorstehende Satzung wurde in der Gritndungsversammlung vom 03.02.98
festgelegt.

-
Emmering, den 03.02.1998 ;
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Anlage 2 zum Schreiben vom 02.05.99 - Jahreshauptversammlung -

Anderung der Satzung
§ 9 der Satzung erhilt einen Absatz 6:

Uber die Mitgliederversammlung ist vom Versammnilungs- oder Wahileiter eine
Niederschrift zu erstellen





